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Organ für amtliche Kundmachungen. 
Erscheint an jedem Freitag. Abonnementspreis: Für das Inland jährlich 4 Kr., halbjährlich 2 Kr., vierteljährlich 1 Kr., mit Pystversendung und Zustellung ins Haus; 
für Oesterreich und Deutschland mit Postversendung jährlich 5 Kr., halbjährlich Kr. 2. 50; für die Schweiz und das übrige Ausland jährlich 6 Fr., halbjährlich 8 Fr. 
vierteljährlich Fr. 1.50 ftanko ins Haus. Man abonniert im Jnlande bei den betreffenden Briefboten; fürs Ausland bei den nächstgelegenen Postamtern oder bei der 
Redaktion des „Volksblattes"; für die Schweiz bei der Buchdruckerei I .  Kuhn in Buchs (Rheintal). — Briefe und Gelder werden ftanko erwartet. — Einrückungsgebühr 
für Inserate im Publikationsteile für die dreispaltige Zeile oder deren Raum 12 h oder 12 Rp. — Korrespondenzen, Inserate und Gelder sind an die Redaktion einzusenden, 

und zwar erste« spätestens bis zeden Mittwoch mit tags.  

Freitag M 45. den 8. November 1918. 

Regierungsänderung in Liechtenstein. 
Landesverweser Baron v. Jmhof demissionierte und es wurde ein provisorischer Vollzugsausschuß 

gewählt, bestehend aus den drei Mitgliedern: Dr. Ritter, Dr. Beck und Emil Batliner, Vorsitzender 
ist Dr. Ritter. 

Diese Veränderung ging vor sich unter Zustimmung der 12 vom Volke gewählten Abgeordneten. 
Die drei vom Fürsten ernannten Mitglieder stimmten dagegen. j j j *  

Die Hauptsache ist vorläufig Ruhe im Lande. Jeder behalte das Wohl des Volkes im Auge. i a  

Persönliche Machtgelüste mögen bei Seite gelassen werden. «l-
Hoch Kürst «nd Unterland! 

Amtlicher Teil. 
ZI. 4823/Reg. 

Kttndmachitttg. 
Die am 2. ds. Mts. ausgegebene Nummer 8 des 

Landesgesetzblattes Jahrgang 1918 enthält die Ver
ordnung vom 24. Oktober 1918 betreffend die He
bammengebühren. 

Fürstliche Regierung. 
Vaduz, am 6. November 1918. 

Der fürstl. Landesverweser: 
gez. Jmhof. 

Richtamtlicher Teil. 
Baterland. 

Vaduz, November 1918. 
(o) I n  der Landtagssitzung vom 24. v. Mts. ist 

ein Antrag eingebracht worden, welcher verlangt, 
daß die Landräte und ihre Stellvertreter vom Land-
tage zu wählen seien und daß diese zurückzutreten 
hätten, wenn sie das Vertrauen des Landtages nicht 
mehr besitzen; alle Geschäfte der Regierung sollten 
nach diesem Antrage in gemeinsamer Sitzung des 
Landesverwesers und der Landräte beraten und den 
Landräten bestimmte Geschäftszweige zugewiesen 
werden. Weiters sollen dieselben Amtstage abhalten. 

Dieser Antrag bezweckt' also die Parlamentari
sierung unserer Regierung in einer, auf unsere Ver-
Hältnisse etwas zugestutzten Weise. Der demselben 
zugrunde liegende Gedanke ist nicht etwa erst in den 
letzten paar Wochen oder nur vereinzelt aufgetaucht, 
und es ist wohl anzunehmen, daß er i n  
i rgend einer Form, die unseren eigen-
art igen Verhältnissen angepaßt ist, auch 
in  absehbarer Ze i t  i n  die T a t  umgesetzt 
werden wird.  

Wir aber glauben diesen Zeitpunkt benützen zu 
sollen, einmal wieder kurz auszuführen, welche Ge-
schäste hauptsächlich der fürstl. Regierung obliegen 
und wer bei deren Erledigung mitzuwirken hat. 

Das wichtigste Geschäft der fürstl. Regierung ist 
wohl ohne Zweifel deren Mitwirkung bei der Gesetz-
gebung sowie der Vollzug der Gesetze. 

Gesetze dürfen nach der Verfassung nicht ohne 
Mitwirkung und Zustimmung des Landtages gegeben, 
aufgehoben, abgeändert oder authentisch erklärt werden. 
Auf dem Gebiete der Gesetzgebung hat also die ganze 
gewählte Volksvertretung ein entscheidendes Mitbe-
stimmungsrecht. I n  der Praxis werden häufig schon 
die Vorentwürfe zwischen Regierung und Landtags-
kommisston behandelt. 

Die Geschäfte der fürstl. Regierung als vollziehen-
der Behörde sind sehr vielseitig, beziehen sich aber 
hauptsächlich auf das Schulwesen, die verschiedenen 
Zweige der Volkswirtschaft (Rheinbau, Entwässerung, 
Straßenbau, Rüfebau, Forstwirtschaft, Alpwirtschaft, 

Landwirtschaft überhaupt, Gewerbesachen usw.), die 
Gebiete des Polizeiwesens (Gesundheitspolizei, Tier-
seuchenpolizei, Bau- und Feuerpolizei, Fremden-
Polizei usw. usw.), Verwaltung des Landesvermögens, 
Leitung der landschaftlichen Sparkasse, Verkehrswesen, 
die Oberaufsicht über das Armenwesen, das Stif-
tungswefen usw. 

Bei Führung und Erledigung dieser Geschäfte 
haben nach den gegenwärtig giltigen Gesetzen und 
Verordnungen eine Reihe voÄ K̂ommissionen und 
Personen mitzuwirken. Gemti^Art. 14 der Amts-
instruktion sind alle wichtigeren Angelegenheiten in 
der Ratssitzung der Regierung zum Vortrage zu 
bringen. Dieser Rat besteht aus dem Landesver-
weser als Vorsitzenden und zwei Landräten, welche 
auf die Dauer von sechs Jahren vom Fürsten aus 
der zur Landesvertretung wahlfähigen Bevölkerung 
des Fürstentums ernannt werden, als Votanten und 
dem Sekretär als Protokollführer. Der Regierung 
unterstehen: der Kassenverwalter, derLandesphysikus, 
der Landestechniker, der Landestierarzt und der Forst-
Verwalter, welche bei der Erledigung der in ihre 
Fächer einschlagenden Geschäfte mitzuwirken haben, 
also z. B. der Landestechniker bei den Rheinbau-, 
Straßenbau-, Rüfebauangelegenheiten und bei Hand-
habung der Bau- und Feuerpolizei, der Landesphy-
sikus bei der Gesundheitspolizei, der Landestierarzt 
bei der Viehseuchenpolizei, der Forstverwalter bei der 
Gemeindewaldwirtschaft usw. Hiebei darf nicht über
sehen werden, daß es sich im wesentlichen um Ge-
schäste handelt, die Beamte mit Fachbildung voraus-
setzen. I m  Schulwesen steht der Schulkommissär der 
Regierung zur Seite und alle wichtigeren Schul-
fachen kommen überhaupt in dem vom Landtage 
jeweils auf die Dauer von drei Jahre gewählten 
Landesschulrate zur Behandlung. Für die Erledigung 
der wichtigeren Sparkassegeschäste besteht eine, eben-
falls vom Landtage gewählte Sparkassekommission. 
Zur Mitwirkung bei den Rheinbausachen ist die 
Rheinwuhrkommission berufen, deren 7 Mitglieder 
über Vorschlag der Rheingemeinden von der Re-
gierung ernannt werden. Für Besorgung der Rüfe-
Versicherungsbauten besteht ebenfalls eine von der 
Regierung ernannte dreigliedrige Landesrüfenkom-
Mission und für die Fragen der Alpwirtschaft eine 
Alpenkommission, welcher nebst dem Landestierarzte 
und dem Forstverwalter zwei von der Regierung 
ernannte Mitglieder angehören. Für die Ermittlung 
der Gebäudesteuer besteht eine aus 4 Mitgliedern 
gebildete Steuereinschätzungskommission. Bei Be-
Messung der Gewerbesteuer und der Klassensteuer 
haben ebenfalls fünf- bezw. zweigliedrige Kommis-
sionen mitzuwirken. Weiters amtiert bereits seit 
mehreren Jahren eine Landesnotstandskommission, in 
welcher die derzeit wichtigsten Angelegenheiten von 
den durch den Landtag bestellten Mitgliedern ein-
vernehmlich mit dem Landesverweser beschlossen 
werden. Dieser Kommission gehörten in der letzt-
vergangenen Periode beide Landräte an. 
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Bei einzelnen Geschäftszweigen ist der von d r t ^ ^ S j  
Regierung zu beobachtende Vorgang so genau um- ntariffe 
schrieben, daß Beratungen darüber wohl nichts weiter 4 ~ 
als eine Formalität bedeuten könnten. 

Diese Tatsachen dürften auch dem weniger Em-
geweihten klar machen, daß derzeit schon der Be-
völkerung ein beachtenswertes Mitbestimmungsrecht 
in der Regierung des Landes zusteht. Zur Abhaltung 
von Amtstagen könnten Beamte abgeordnet werden» 
wie dies auch wiederholt schon geschehen ist. Der 
vorhandene Beamtenkörper würde t̂rotz der Heran-
ziehung der Landräte zur Abhaltung von Amtstagen 
nicht überflüssig gemacht werden, da, wie bereits er-
wähnt, eine große Reihe von Regierungsgeschäften 
die Mitwirkung von fachlich ausgebildeten Beamten 
voraussetzt. Wenn es dem Beamtenkörper bisher 
möglich war, die durch die ungewöhnlichen Ereig-
nisse ungewöhnlich vermehrten Geschäfte unter Be-
tätigung besonderen Diensteifers zu bewältigen, so 
darf wohl ohne weiteres erwartet werden, daß diese 
Beamtenschaft den Ansprüchen der hoffentlich nicht 
mehr allzufernen Friedenszeit vollauf gerecht werden 
wird. Hiemit soll aber nicht etwa gegen eine weit-
gehende Heranziehung der Landräte zur Mitwirkung 
bei Beratungen und Beschlußfassungen in den Ver-
waltungsgeschäften des Landes Stellung genommen 
werden; vielmehr sind wir überzeugt, daß der Re-
gierung dadurch eine sowohl für sie als für das 
Land sehr wertvolle und ergiebige Unterstützung zuteil 
wird. Und diese Form der Mitwirkung der Land-
räte, d. h. deren Teilnahme an der Beratung und 
Beschlußfassung in wichtigeren Angelegenheiten, würde 
auch für das Land keine große Mehrbelastunq mit 
sich bringen, während die in dem mehrerwähnten 
Antrage vorgesehene Form jedenfalls namhaftere 
Aufwendungen bedingen würden. 

Auye und Besonnenheit. 
Furchtbar ernst ist die Zeitlage geworden. Und 

je ernster sie wird, desto mehr Ruhe und Besonnen-
heit müssen wir an den Tag legen. Wenn bei 
unseren nördlichen und östlichen Nachbarn die Wo-
gen der Erregung hoch gehen, so ist das aus der 
EntWickelung der Verhältnisse in der allerjüngsten 
Zeit verständlich. Wir Liechtensteiner aber, die 
wir wohl die Not des Krieges zum Teil auch 
kennen lernten, blieben doch vom Kriege selbst ver-
schont. Zeigen wir uns des gütigen Geschickes, 
das uns durch Gottes Güte bisher zuteil gewor-
den, würdig! Wohl ist auch bei uns nicht alles, 
wie es sein sollte, vollkommen ist aber bis jetzt 
noch kein Staatsgebilde gewesen. Trachten wir 
durch ruhiges Vorwärtsschreiten, durch zielbewußten 
Fortschritt das zu verbessern, was uns selbst und 
unserem kleinen Staatswesen Unvollkommenes an-
haftet. Nur ruhige Besonnenheit und Vertrauen 
unter uns und zu uns selbst, festes Vertrauen auch 
auf Gott, kann uns vor übereilten Schritten be-


